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Entwurf

Bundesgesetz, mit dem das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 geindert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014, BGBI. I Nr. 191/2013, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 46/2019, wird wie folgt gedndert:

1. Im § 28 Abs. 4 wird das Wort ,,wiederrufen® durch das Wort ,,widerrufen* ersetzt.

2. § 39 Abs. 4 Z 1 lautet:

,»1. Melde- und Auskunftspflichten im Rahmen der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/849 zur
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwésche und der Terrorismus-
finanzierung; zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Européischen Parlaments und
des Rates und zur Authebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europiischen Parlaments und des
Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission in der Fassung der Richtlinie (EU) 2018/843
ABL. Nr. L 156 vom 19.06.2018 S. 43 (im Folgenden: Geldwische-RL), und den damit im Zusam-
menhang erlassenen UmsetzungsmafBnahmen bestehen oder*

3. § 43 Abs. 1 lautet:

»§ 43. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes setzen fiir den Bereich der Bilanzbuchhaltungsberufe
die Geldwidsche-RL um.*

4. In §43 Abs. 2 Z 17 wird das Wort ,und* am Ende durch einen Beistrich ersetzt und § 43 Abs. 2 Z 18
lautet:

»18. ,wirtschaftlicher Eigentiimer” ein wirtschaftlicher Eigentiimer in sinngemifler Anwendung der
§§ 1 und 2 des Wirtschaftliche Eigentiimer Registergesetzes (WiEReG), BGBL. I Nr. 136/2017,
mit der MaBgabe, dass es sich um inlédndische oder auslédndische Rechtstrager handelt, und natiir-
liche Personen, in deren Auftrag eine Transaktion oder Tatigkeit ausgefiihrt wird, wobei § 2 Z 1
WiEReG auf borsennotierte Gesellschaften nicht anzuwenden ist, deren Wertpapiere zum Handel
auf einem geregelten Markt in einem oder mehreren Mitgliedstaaten zugelassen sind, oder borsen-
notierte Gesellschaften aus Drittlindern, die Offenlegungsanforderungen unterliegen, die dem
Unionsrecht entsprechen oder mit diesem vergleichbar sind und*

5. Dem § 43 Abs. 2 wird folgende Z 19 angefiigt:

»19. ,virtuelle Wahrungen® eine digitale Darstellung eines Werts, die von keiner Zentralbank oder 6f-
fentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangslaufig an eine gesetzlich
festgelegte Wihrung angebunden ist und die nicht den gesetzlichen Status einer Wihrung oder von
Geld besitzt, aber von natiirlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und
die auf elektronischem Wege iibertragen, gespeichert und gehandelt werden kann.*

6. Im § 44 Abs. 2 wird die Wortfolge ,/4. Geldwische-RL* durch die Wortfolge ,,Geldwasche-RL* ersetzt.

7. Im § 46 wird im ersten Satz nach der Wortfolge ,jomfassen die Sorgfaltspflichten* die Wortfolge ,,des
Berufsberechtigten® eingefiigt.
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8. Im § 46 Z 1 wird der Beistrich am Ende des dritten Satzes durch einen Punkt ersetzt und folgender Satz
angefiigt:

,,.Die Behorde kann durch Verordnung festlegen, unter welchen Voraussetzungen die Vorlage eines aktu-
ellen amtlichen Lichtbildausweises auch im Rahmen eines videogestiitzten elektronischen Verfahrens (On-
line-Identifikation) moglich ist,*

9. Im § 46 Z 2 werden folgende Sitze angefiigt:

,,Gegebenenfalls ist ein Nachweis der Registrierung oder ein Auszug aus dem Register {iber deren wirt-
schaftlichen Eigentiimer einzuholen. Ist der ermittelte wirtschaftliche Eigentiimer ein Angehdriger der Fiih-
rungsebene im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. b WiEReG, sind zudem Aufzeichnungen iiber die ergriffenen Mafi3-
nahmen und iiber etwaige wihrend des Uberpriifungsvorgangs aufgetretene Schwierigkeiten zu fiihren
und“

10. § 50 lautet:

»$ 50. (1) In folgenden Féllen miissen die Berufsberechtigten verstirkte Sorgfaltspflichten zur ange-
messenen Steuerung und Minderung der Risiken anwenden:

1. Bei allen ungewohnlich groen oder komplexen Transaktionen oder ungewohnlichen Transakti-
onsmustern oder Transaktionen ohne offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmaBigen Zweck,

2. bei Geschéftsbeziehungen oder Transaktionen, an denen Drittlander mit hohem Risiko geméaf der
VO der Kommission (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 in der jeweils geltenden Fassung)
beteiligt sind,

3. in allen von der Behorde gemil3 Abs. 4 festgelegten Fillen,

4. bei Transaktionen mit oder Geschiftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen, ihren Fami-
lienangehdrigen und politisch exponierten Personen bekanntermalien nahestehenden Personen, so-
wie

5. in anderen Féllen mit héheren Risiken, die der Berufsberechtigte ermittelt hat.

(2) Die in Abs. 1 genannten Auftraggeberbeziehungen sind jedenfalls einer verstirkten Uberpriifung
zu unterziehen. Bei komplexen oder ungewohnlich groBlen Transaktionen sind insbesondere Hintergrund
und Zweck mit angemessenen Mitteln zu erforschen.

(3) Bei Transaktionen oder Geschiftsbeziehungen gemél Abs. 1 Z 4 sind angemessene Maflnahmen
zu ergreifen, um die Herkunft des Vermdgens oder der im Rahmen der Transaktion verwendeten finanzi-
ellen Mittel zu bestimmen und die Geschiftsbeziehung einer verstirkten fortlaufenden Uberwachung zu
unterziehen. Ist eine politisch exponierte Person nicht mehr mit einem 6ffentlichen Amt in einem Mitglied-
staat oder Drittland oder mit einem wichtigen 6ffentlichen Amt bei einer internationalen Organisation be-
traut, so haben die Berufsberechtigten fiir mindestens zwolf Monate das von dieser Person weiterhin aus-
gehende Risiko zu beriicksichtigen und so lange angemessene und risikobasierte MaBnahmen zu treffen,
bis davon auszugehen ist, dass von dieser Person kein Risiko mehr ausgeht, das spezifisch fiir politisch
exponierte Personen ist.

(4) Die Behorde kann in ihrer Funktion als Aufsichtsbehérde dariiber hinaus Arten von Geschaftsbe-
ziehungen festlegen, die aufgrund des eingeschrankten Tatigkeitsumfangs und des damit verbundenen Ri-
sikos ebenfalls als Tétigkeiten mit einem hoheren Geldwiéscherisiko anzusehen sind. Dabei sind Leitlinien
gemil Art. 18 Abs. 4 Geldwische-RL zu beachten. Die Behorde legt im Rahmen der Ausiibungsrichtlinie
gemil § 34 auf Grundlage folgender Risikoarten mogliche Faktoren fiir ein potenziell hoheres Risiko fest:

1. Faktoren beziiglich des Auftraggeberrisikos,
2. Faktoren beziiglich des Produkt-, Dienstleistungs-, Transaktions- oder Vertriebskanalrisikos und
3. Faktoren beziiglich des geografischen Risikos.
(5) Auf Geschiftsbeziehungen oder Transaktionen gemifl Abs. 1 Z 2 sind folgende verstirkte Sorg-
faltsmafinahmen gegeniiber dem Auftraggeber anzuwenden:
1 Einholung zusétzlicher Informationen iiber den Auftraggeber und die wirtschaftlichen Eigentiimer,
2 Einholung zusétzlicher Informationen iiber die angestrebte Art der Geschéftsbeziehung,

3 Einholung von Informationen iiber die Herkunft der Gelder und die Herkunft des Vermogens des
Auftraggebers und der wirtschaftlichen Eigentiimer,

4 Einholung von Informationen iiber die Griinde fiir die geplanten oder durchgefiihrten Transaktio-
nen,

5 Einholung der Zustimmung der Fithrungsebene zur Schaffung oder Weiterfiihrung der Geschéfts-
beziehung und
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6 verstirkte Uberwachung der Geschiftsbeziehung durch hiufigere und zeitlich besser geplante
Kontrollen sowie durch Auswahl von Transaktionsmustern, die einer weiteren Priifung bediirfen.

(6) Die Behorde kann in ihrer Funktion als Aufsichtsbehérde dariiber hinaus gegebenenfalls zusétzli-
che MaBnahmen im Sinne des Art. 18a Abs. 2 und Abs. 3 Geldwasche-RL durch Verordnung festlegen.
Sie hat dabei einschliagige Evaluierungen, Bewertungen oder Berichte internationaler Organisationen oder
von Einrichtungen filir die Festlegung von Standards mit Kompetenzen im Bereich der Verhinderung von
Geldwiasche und der Bekdmpfung der Terrorismusfinanzierung hinsichtlich der von einzelnen Drittlandern
ausgehenden Risiken zu beriicksichtigen und die Europdische Kommission vor dem Erlass oder der An-
wendung zu unterrichten.

(7) Bei Zweigstellen und bei mehrheitlich im Besitz des Berufsberechtigten befindlichen Tochterun-
ternehmen, die ihren Standort in Drittlindern mit hohem Risiko haben, miissen nicht automatisch verstarkte
Sorgfaltspflichten gegeniiber Auftraggebern angewandt werden, wenn sich diese Zweigstellen oder Toch-
terunternechmen uneingeschrankt an die gruppenweit anzuwendenden Strategien und Verfahren gemal
§ 52d halten und diese Fille nach einem risikobasierten Ansatz gehandhabt werden.*

11.§ 52 lautet:

»§ 52. (1) Hinsichtlich der in § 46 Z 1 bis 3 aufgezdhlten Sorgfaltspflichten kann auf die Erfiillung
dieser Pflichten durch Dritte zuriickgegriffen werden. Die endgiiltige Verantwortung fiir die Erfiillung die-
ser Pflichten verbleibt jedoch bei jenem Berufsberechtigten, der auf einen oder mehrere Dritte zuriickgreift.
Der Berufsberechtigte hat die erforderlichen Informationen zur Erfiillung der nach § 46 Z 1 bis 3 normier-
ten Sorgfaltspflichten einzuholen und sorgt unter Anwendung angemessener Schritte dafiir, dass der Dritte
umgehend auf Ersuchen maBgebliche Kopien der Daten hinsichtlich der Feststellung und Uberpriifung der
Identitdt des Auftraggebers oder des wirtschaftlichen Eigentiimers einschlieBlich Informationen — soweit
verfligbar —, die mittels elektronischer Mittel fiir die Identitdtsfeststellung, einschlédgiger Vertrauensdienste
gemil der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 iiber elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste fiir
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufthebung der Richtlinie 1999/93/EG, ABI. L 257
vom 28.08.2014, S. 73, oder mittels anderer regulierter, anerkannter, gebilligter oder akzeptierter sicherer
Verfahren zur Identifizierung aus der Ferne oder auf elektronischem Weg eingeholt wurden, vorlegt.

(2) Um auf eine Erfiillung der Sorgfaltspflichten durch Dritte zuriickgreifen zu kdnnen, haben diese
folgende Voraussetzungen zu erfiillen:

1. Sie sind Verpflichtete im Sinne des Art. 2 der Geldwésche-RL und

2. sie unterliegen Sorgfalts- und Aufbewahrungspflichten sowie einer Aufsicht, die der Geldwésche-
RL entsprechen.

(3) Bei Diritten, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der EU haben, gelten die Voraussetzungen des
Abs. 2 Z 2 als erfiillt. Personen mit Sitz in Ldndern mit hohem Risiko erfiillen die Voraussetzungen nicht,
es sei denn, es handelt sich dabei um Zweigstellen oder mehrheitlich im Besitz der Berufsberechtigten
befindliche Tochterunternehmen, wenn sich diese uneingeschrénkt an die gruppenweit anzuwendenden
Strategien und Verfahren geméal § 52d halten.

(4) Den Anforderungen gemil3 Abs. 1 und 2 ist bei Anwendung von gruppenweit anzuwendenden
Strategien und Verfahren geméal § 52d entsprochen, wenn:

1. der Berufsberechtigte Informationen eines Dritten heranzieht, der derselben Gruppe angehort,

2. die in dieser Gruppe angewandten Sorgfaltspflichten, Aufbewahrungsvorschriften und Programme
zur Bekdmpfung von Geldwische und Terrorismusfinanzierung mit der Geldwésche-RL oder
gleichwertigen Vorschriften in Einklang stehen und

3. die effektive Umsetzung der unter Z 2 genannten Anforderungen auf Gruppenebene von der Be-
horde oder einer zustdndigen Behorde des Drittlandes beaufsichtigt wird.*

12. § 52a Abs. 1 und 2 lauten:

»(1) Der Berufsberechtigte hat die Geldwédschemeldestelle von sich aus mittels einer Meldung umge-
hend zu informieren, wenn er bei Ausiibung seiner beruflichen Titigkeit Kenntnis davon erhélt oder den
Verdacht hat, dass finanzielle Mittel unabhingig vom betreffenden Betrag aus kriminellen Tétigkeiten
stammen oder mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen, und etwaigen Aufforderungen der Geld-
wischemeldestelle zur Ubermittlung zusitzlicher Auskiinfte umgehend Folge leisten. Die Verdachtsmel-
dung und alle zu leistenden Auskiinfte sind in einem geldufigen elektronischen Format unter Verwendung
der durch die Geldwaschemeldestelle festgelegten, sicheren Kommunikationskanéle zu tibermitteln.
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(2) Der Berufsberechtigte hat der Geldwéschemeldestelle auf schriftliches Verlangen unmittelbar alle
erforderlichen Auskiinfte zur Verfligung zu stellen. Jede zentrale Meldestelle im Sinne des Art. 32 Geld-
wische-RL kann im Rahmen ihrer Aufgaben tiber die Geldwéschemeldestelle auf schriftlichem Weg vom
Berufsberechtigten Informationen zur Verhinderung, Aufdeckung und wirksamen Bekdmpfung der Geld-
wische und der Terrorismusfinanzierung anfordern, einholen und nutzen, selbst wenn keine vorherige Mel-
dung geméil Abs. 1 erstattet wurde.*

13. § 52a Abs. 11 lautet:

»(11) Berufsberechtigte, ihr leitendes Personal, ihre Angestellten oder Vertreter, die innerhalb des
Unternehmens des Berufsberechtigten, dessen Netzwerk oder gegeniiber der Geldwaschemeldestelle eine
Meldung nach Abs. 1, 2, 4 oder 7 erstatten oder einen Verdacht auf Geldwésche oder Terrorismusfinanzie-
rung melden, haben Anspruch in ihrem Arbeitsverhéltnis aufgrund einer Meldung nach Abs. 1, 2, 4 oder 7
oder der Meldung eines Verdachts auf Geldwasche oder Terrorismusfinanzierung entsprechend den anzu-
wendenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen rechtlich vor Bedrohungen, VergeltungsmalBinahmen oder
Anfeindungen und insbesondere vor nachteiligen oder diskriminierenden MafBinahmen im Beschéftigungs-
verhéltnis geschiitzt zu werden.*

14. § 52a Abs. 14 lautet:

,»(14) Die Geldwischemeldestelle hat den Berufsberechtigten Zugang zu aktuellen Informationen iiber
Methoden der Geldwésche und der Terrorismusfinanzierung und iiber Anhaltspunkte zu verschaffen, an
denen sich verdédchtige Transaktionen erkennen lassen. Soweit dies praktikabel ist, hat sie ebenso dafiir zu
sorgen, dass eine zeitgerechte Riickmeldung an den Berufsberechtigten in Bezug auf die Wirksamkeit von
Verdachtsmeldungen und die darauthin getroffenen MaBinahmen erfolgt.*

15. Dem § 52b Abs. 1 wird folgender Satz angefiigt:

,»In Anwendung des Verbots der Informationsweitergabe besteht fiir personenbezogene Daten kein
Zugangsrecht fiir betroffene Personen.*

16. § 52b Abs. 3 lautet:

»(3) Das Verbot nach Abs. 1 steht einer Informationsweitergabe zwischen den Berufsberechtigten o-
der Einrichtungen aus Drittlindern, in denen der Geldwidsche-RL gleichwertige Anforderungen gelten,
nicht entgegen, sofern sie ihre berufliche Tatigkeit, ob als Angestellte oder nicht, in derselben juristischen
Person oder in einer umfassenderen Struktur ausiiben, der die Person angehort und die gemeinsame Eigen-
tiimer oder eine gemeinsame Leitung hat oder iiber eine gemeinsame Kontrolle in Bezug auf die Einhaltung
der einschldgigen Vorschriften verfiigt. Innerhalb einer Gruppe miissen Informationen {iber Verdachtsmel-
dungen weitergegeben werden, soweit die Geldwaschemeldestelle keine gegenteilige Anordnung trifft.

17. Im § 52b Abs. 4 wird die Wortfolge ,,4. Geldwische-RL* durch die Wortfolge ,,Geldwésche-RL* er-
setzt.

18. Dem § 52¢ Abs. 2 wird folgender Satz angefiigt:

,,Die Aufbewahrungsdauer von fiinf zusétzlichen Jahren darf in diesem Fall nicht iiberschritten werden.*

19. Dem § 52¢ wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3) Vor der Begriindung einer Geschiftsbeziehung oder der Durchfiihrung einer gelegentlichen
Transaktion hat der Berufsberechtigte einem neuen Auftraggeber die nach Art. 13 und 14 Datenschutz-
Grundverordnung vorgeschriebenen Informationen zur Verfligung zu stellen. Diese Informationen haben
insbesondere einen allgemeinen Hinweis zu den rechtlichen Pflichten des Berufsberechtigten gemiB die-
sem Bundesgesetz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Verhinderung von Geld-
wische und Terrorismusfinanzierung zu enthalten. Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der
Grundlage dieses Bundesgesetzes zu Zwecken der Verhinderung von Geldwasche und Terrorismusfinan-
zierung ist als Angelegenheit von 6ffentlichem Interesse gemif der Datenschutz-Grundverordnung anzu-
sehen.”

20. Dem § 52d werden folgende Absdtze 5 bis 9 angefiigt:

»(5) Berufsberechtigte, die Teil einer Gruppe sind, haben gruppenweit anzuwendende Strategien und
Verfahren einzurichten, darunter Datenschutzstrategien sowie Strategien und Verfahren fiir den Informati-
onsaustausch innerhalb der Gruppe fiir die Zwecke der Bekdmpfung von Geldwésche und Terrorismusfi-
nanzierung. Diese Strategien und Verfahren miissen auf Ebene der Zweigstellen und mehrheitlich im Besitz
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des oder der Berufsberechtigten befindlichen Tochterunternehmen in Mitgliedstaaten und Drittléndern
wirksam umgesetzt werden.

(6) Berufsberechtigte mit Niederlassungen in einem anderen Mitgliedstaat stellen sicher, dass diese
Niederlassungen den zur Umsetzung der Geldwésche-RL verabschiedeten nationalen Rechtsvorschriften
des anderen Mitgliedstaats Folge leisten.

(7) Berufsberechtigte haben sicherzustellen, dass ihre Zweigstellen oder mehrheitlich in ihrem Besitz
befindliche Tochterunternehmen in Drittlindern, in denen die Mindestanforderungen an die Bekdmpfung
von Geldwésche und Terrorismusfinanzierung weniger streng sind als die Anforderungen nach dem 0ster-
reichischen Recht, die Anforderungen des 6sterreichischen Rechts, einschlielich in Bezug auf den Daten-
schutz, anwenden, soweit das Recht des Drittlandes dies zuldsst. Zudem ist sicherzustellen, dass von Zweig-
stellen oder mehrheitlich in ihrem Besitz befindliche Tochterunternehmen in diesem Drittland zusétzliche
MaBnahmen angewendet werden, um dem Risiko der Geldwische oder Terrorismusfinanzierung wirksam
zu begegnen und die Behorde dariiber zu unterrichten. Reichen die zusétzlichen Mafinahmen nicht aus, hat
die Behorde zusitzliche Aufsichtsmafinahmen treffen, unter anderem, dass die Gruppe in dem Drittland
keine Geschiftsbeziechungen eingeht oder diese beendet und keine Transaktionen in dem Drittland vor-
nimmt, und nétigenfalls verlangen, dass die Gruppe ihre Geschifte dort einstellt.

(8) Die Behorde hat die europdischen Aufsichtsbehorden iiber Félle zu unterrichten, in denen die Um-
setzung der gemall Abs. 5 erforderlichen Strategien und Verfahren nach dem Recht eines Drittlandes nicht
zulédssig ist. In solchen Fillen kann im Rahmen eines abgestimmten Vorgehens eine Losung angestrebt
werden.

(9) Die Weitergabe von Informationen innerhalb einer Gruppe ist zuldssig.*

21. Dem § 52e wird folgender Abs. 4 und 5 angeffiigt:

,»(4) Unter den in der Verordnung gemil Abs. 3 festzulegenden Voraussetzungen gilt die Abgabe von
Hinweisen {iber ein Hinweisgebersystem nach Abs. 1 oder 3 nicht als Verletzung einer vertraglich oder
durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelten Beschrinkung der Informationsweitergabe und
zieht flir den Hinweisgeber keinerlei Haftung nach sich, und zwar auch nicht in Fillen, in denen ihm der
zugrunde liegende Verstol gegen die in den §§ 44 bis 52d genannten Pflichten nicht genau bekannt war,
und unabhingig davon, ob tatsdchlich eine rechtswidrige Handlung begangen wurde.

(5) Die Behorde hat zu gewédhrleisten, dass Einzelpersonen, die Bedrohungen, Vergeltungsmafnah-
men oder Anfeindungen oder nachteiligen oder diskriminierenden Maflnahmen im Beschéftigungsverhalt-
nis zu einem Berufsberechtigten ausgesetzt sind, weil sie intern oder der Geldwdschemeldestelle einen
Verdacht auf Geldwische oder Terrorismusfinanzierung gemeldet haben, {iber das in Abs. 1 genannte in-
ternetbasierte Hinweissystem auf sichere Weise eine Beschwerde einreichen konnen.*

22.Im § 52f Abs. 1 wird die Wortfolge ,,4. Geldwésche-RL* durch die Wortfolge ,,Geldwdsche-RL* ersetzt.
23. Dem § 52f wird folgender Abs.5 angefiigt:

»(5) Die Behorde hat jahrlich einen Bericht zu verdffentlichen mit Informationen iiber MaBBnahmen
zur Uberpriifung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten gegeniiber Auftraggeber, Verdachtsmeldungen,
Aufbewahrungs- und Aufzeichnungsverpflichtungen und interne Kontrollen bei den Berufsberechtigten,
verhingte MaBnahmen-Sanktionen gemif § 52j, die Anzahl der erhaltenen Berichte iiber Verstoe im
Wege des Hinweisgebersystems gemél § 52e Abs. 1 sowie die Anzahl und Beschreibung der Maflnahmen
gemal} § 52g.“

24. In § 52i Abs. 2 wird folgender Satz am Ende angefiigt:

,»Die Behorde hat der Geldwischemeldestelle Riickmeldung iiber die Verwendung der von dieser bereitge-
stellten Information und die Ergebnisse der auf Grundlage der bereitgestellten Informationen durchgefiihr-
ten Ermittlungen oder Priifungen geben.*

25. Im § 52i Abs. 4 wird die Wortfolge ,,4. Geldwische-RL* durch die Wortfolge ,,Geldwische-RL* ersetzt.

26. Dem § 52j werden folgende Abs. 7 und 8 angefiigt:

»(7) Die Behorde darf auslandischen Ersuchen um Amts- oder Rechtshilfe in Zusammenhang mit der
Wahrnehmung von Sanktionen oder Mafinahmen entsprechen, wenn gewéhrleistet ist, dass auch der ersu-
chende Staat einem gleichartigen Osterreichischen Ersuchen entsprechen wiirde. Sie darf auslédndische Be-
hérden um Amts- und Rechtshilfe ersuchen, soweit einem gleichartigen Ersuchen eines anderen Staates
ebenfalls entsprochen werden kdnnte.
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(8) Hat der Berufsberechtigte flir den VerstoB, fiir den er im Inland bestraft wird, schon im Ausland
eine Strafe verbiift, so ist sie auf die im Inland verhédngte Strafe anzurechnen.*

27.Im § 63 Abs. 5 2. Satz wird das Wort ,Berufsberufsbefugnis* durch das Wort ,,Berufsbefugnis® ersetzt.
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	22. Im § 52f Abs. 1 wird die Wortfolge „4. Geldwäsche-RL“ durch die Wortfolge „Geldwäsche-RL“ ersetzt.
	23. Dem § 52f wird folgender Abs.5 angefügt:
	24. In § 52i Abs. 2 wird folgender Satz am Ende angefügt:
	25. Im § 52i Abs. 4 wird die Wortfolge „4. Geldwäsche-RL“ durch die Wortfolge „Geldwäsche-RL“ ersetzt.
	26. Dem § 52j werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt:
	27. Im § 63 Abs. 5 2. Satz wird das Wort „Berufsberufsbefugnis“ durch das Wort „Berufsbefugnis“ ersetzt.



